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Beratung und Beschlussfassung zur Beschäftigung einer zusätzlichen 
Schulsozialarbeiterin
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 30.06.2015 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales Dorf Mecklenburg
Ö 14.07.2015 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt, eine/n zusätzliche/n 
Schulsozialarbeiter/in mit einer wöchentlichen Stundenzahl von 35 Stunden einzustellen. Der 
Einsatz soll für 20 Wochenstunden in der Grundschule Dorf Mecklenburg und für 15 
Wochenstunden in der KGS Dorf Mecklenburg ergänzend zu der bereits erfolgten Besetzung 
dieser Stelle erfolgen.

Sachverhalt:
Die Schulleiterin der Grundschule Dorf Mecklenburg, Frau Schuster, beantragt für die Arbeit 
in der Grundschule eine/n Schulsozialarbeiter/in. Dies begründet sie mit den zunehmenden 
Mobbingfällen in der Grundschule, mit der Umsetzung der Inklusion, dem steigenden 
Leistungsdruck und den daraus resultierenden Problemen für die Kinder, mit der steigenden 
Kinderzahl von Kindern mit Migrationshintergrund und der allgemeinen Konfliktbewältigung 
zwischen den Schülern, zwischen Schülern und Lehrern und zwischen Lehrern und Eltern.
Gleichzeitig soll durch die/den Schulsozialarbeiter/in eine Streitschlichter-AG aufgebaut 
werden.
Die bereits in der KGS beschäftigte Schulsozialarbeiterin ist mit den vorhandenen Stunden 
nicht in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen.
Gleichzeitig wird auch für die KGS aufgrund steigender Schülerzahlen und immer größer 
werdender Konfliktpotentiale wie z.B. Mobbing, Schüler mit Migrationshintergrund und 
Asylbewerberkinder mehr Zeit für die Bewältigung dieser Aufgaben benötigt.
Aus dem Grunde wird folgende Aufteilung der Stunden für die/den zusätzliche/n 
Schulsozialarbeiter/in vorgenommen:

Grundschule: 20 Std. pro Woche
KGS: 15 Std. pro Woche.

Für die Personalkosten der Schulsozialarbeit können Zuschüsse aus Mitteln des Landkreises 
Nordwestmecklenburg und des Europäischen Sozialfonds (ESF) in Form einer 
Anteilsfinanzierung nach der Richtlinie des Landkreises beantragt werden. Zuwendungsfähig 
sind Personalausgaben für diejenigen Fachkräfte der Schulsozialarbeit, deren Vergütung bei 
entsprechender Anwendung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
die Vergütung eines Beschäftigten bis zur Höhe der Entgeltgruppe E10 weder übersteigt, 
noch um mehr als 20 von Hundert unterschreitet. Derzeit liegt die Bemessungsgrundlage bei 
80 %  des TV-L – Ost, die Förderung ist davon bis zu 75 % möglich.
Der Antrag auf Förderung muss bis zum 30.09.2015 für das Jahr 2016 beim Landkreis NWM 
eingereicht werden. 

Finanzielle Auswirkungen:
Derzeit betragen die Personalausgaben für eine/n Schulsozialarbeiterin/-arbeiter mit 
Berufserfahrung für ein Haushaltsjahr ca. 43.500 Euro. (keine Tarifveränderung 
berücksichtigt). In 2015 erhält die Gemeinde für eine vergleichbare Stelle 25.917 Euro.
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Anlage/n:
Anlage 1: Antrag der Schulleiterin der Grundschule auf Schulsozialarbeit.
Anlage 2: Antrag der Schulleiterin der KGS auf zusätzliche Stunden Sozialarbeit
Anlage 3 Inhaltliche Schwerpunkte der Schulsozialarbeit in der KGS

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V



         Grundschule Dorf Mecklenburg
23972 Dorf Mecklenburg

Karl- Marx- Str.13
Tel.03841/795924 Fax: 03841333989
e-mail grundschuledm@t-online.de

Dorf Mecklenburg, 04.05.2015

Antrag Schulsozialarbeiter

Die Grundschule Dorf Mecklenburg beantragt bei der Gemeinde Dorf Mecklenburg 
als Schulträger einen Schulsozialarbeiter für 4 Stunden täglich. 

Kinder haben das Recht auf Bildung sowie Förderung und Entwicklung und auf 
Erziehung. Die Schule muss sich zunehmend mit vielfältigen Belastungssituationen 
der Schüler auseinandersetzen. Dazu kommt die steigende Anzahl von Kindern mit 
psychischen Problemen, schwierigen Familienverhältnissen, überforderte Eltern, 
Gewaltbereitschaft und Mobbing. Dies kann ein GS- Lehrer allein nicht mehr leisten. 

Schon in Kl. 1 benötigen die Kinder jemanden, der ihnen bei der Eingewöhnung zur 
Seite steht. Die unbekannte Umgebung, neue Regeln und das wachsende 
Sozialgefüge, das sind die ersten Herausforderungen. In einem Sozialtraining 
können die 1. und 2. Klassen lernen, wie man eine positive Einstellung zur Schule 
entwickelt, Frustration, Misserfolg oder Angstgefühle verhindert. Soziale 
Kompetenten werden gestärkt. Deshalb sollte Schulsozialarbeit so früh wie möglich 
beginnen. Außerdem werden bei uns Schüler im Rahmen der Inklusion beschult, die 
große Probleme haben. 
Mehrere Schüler leiden unter der Trennung der Eltern oder unter Leistungsdruck. Sie 
haben oft Bauch- oder Kopfschmerzen. Diese Alarmsignale sind ein Zeichen dafür, 
dass es ihnen nicht gut geht. Ein Kind zeigt bereits schulaversives Verhalten. Auch 
an unserer Schule lernen Kinder mit Migrationshintergrund. Da ist das 
Vertrauensverhältnis besonders wichtig.

In Klasse 3 und 4 betreut der Schulsozialarbeiter die Kinder bei Konflikten zwischen 
Schüler- Schüler, Lehrer- Schüler oder Lehrer- Eltern und deren Lösung. 
Überforderte Eltern werden durch den Sozialarbeiter unterstützt. Er bietet 
verlässliche Sprechstunden an.
Schulsozialarbeit unterliegt der Schweigepflicht. Mit dem Jugendamt, Behörden und 
Beratungsstellen wird eng zusammengearbeitet.

Ein Verhaltenstraining und eine Streitschlichter- AG wären hier die Aufgaben des 
Sozialarbeiters, um Teamgeist und Verantwortung zu lernen. Das sind kleine, 
unscheinbare Lernprozesse, die zu einem positiven Unterrichtsklima beitragen und 
die Schule zu einem Ort machen, an dem sich alle Schüler gern aufhalten. Die 
Klassensprecher und Aufsichtsschüler könnten durch den Sozialarbeiter geschult 
werden, damit diese ihre Aufgaben noch kompetenter ausüben. 

Die Themen Mobbing und Gewalt sind leider auch schon in der GS anzutreffen. Der 
Schulsozialarbeiter kümmert sich um einzelne Schüler, aber auch um eine ganze 
Klasse. Im laufenden Jahr hatten wir 2 Mobbingfälle. 



Da die Sozialarbeiterin des Gymnasiums in unserem Haus sitzt, fragten wir sie um 
Rat. Wir wendeten uns an die Polizei. Die Sozialarbeiter kennen Möglichkeiten und 
Methoden zur Lösung dieses Konflikts, aber auch der Prävention. Nicht nur unsere 
Schüler mit Förderbedarf im sozial- emotionalen Bereich, sondern ganz normal 
entwickelte Kinder mobben mit dem Handy ihre Mitschüler. Eltern und Lehrer sind 
über diese negative Entwicklung erschrocken. Künftig wollen diese gemeinsam mit 
der KGS an Elterninformationsveranstaltungen teilnehmen.

Ein in der GS aufgebautes Vertrauensverhältnis zur Schulsozialarbeit sollte an der 
weiterführenden Schule genutzt werden. 

Über eine positive Entscheidung für eine Schulsozialarbeiterin oder einen 
Schulsozialarbeiter an der Grundschule Dorf Mecklenburg würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

K. Schuster
SL 
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